
Die Stadt Freystadt erlässt auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes folgende 
 
 
 

S a t z u n g  
 
 
 
zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung für die Entwässerungsein-
richtung für das für das Gebiet des Gemeindeteiles Reckenstetten vom 08.11.2006 in der derzeit gültigen 
Fassung: 
 
 
 

§ 1 
 

§ 9 a Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 
( 2 ) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit Dauerdurchfluss 

 
bis     6 m³ / h 96,00 € / Jahr.
bis   10 m³ / h 168,00 € / Jahr.

 
§ 2 

 
§ 10 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
( 1 ) Die Einleitungsgebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze nach der Menge der 

Abwässer berechnet, die der Entwässerungseinrichtung von den angeschlossenen Grundstücken 
zugeführt wird. Die Gebühr beträgt 1,61 € pro Kubikmeter Abwasser. 

 
§  3 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 

 
 
 
 
 
Freystadt, 06. Dezember 2023 
 
 
 
 
 
Dorr 
1. Bürgermeister 
 
  

Die Satzung wurde im Mitteilungsblatt der 
Stadt Freystadt Nr. 22 vom 16. Dezember 2023 
amtlich bekannt gemacht. 
 

 


